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A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG,
Immenstaad am Bodensee, (im Folgenden kurz: „Gesellschaft“) hat uns aufgrund des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2020 mit der Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde-
liegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt.

Weiterhin war gemäß § 6b Abs. 5 EnWG auch die Einhaltung der Pflichten zur
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG zu prüfen.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
gemäß § 53 HGrG zu prüfen.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere als Anlage beige-
fügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017. Wir verweisen ergänzend auf die dort in
Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber
Dritten sowie die weiteren Bestimmungen der beigefügten Anlage „Auftragsbedin-
gungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt“.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss, dem Lagebericht und der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG,
Immenstaad am Bodensee – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Abs. 1 HGB
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des
§ 264a Abs. 1 HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben;

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben;

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Unternehmens;

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.Entw
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b
Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5
EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2020 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die
Tätigkeit der Verpachtung von Elektrizitätsverteilungsnetzen – bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2020 des Jahresabschlusses, die gleichzeitig die Bilanz des
Tätigkeitsabschlusses darstellt, und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 des Jahresabschlusses, die
gleichzeitig die Gewinn- und Verlustrechnung des Tätigkeitsabschlusses darstellt – ge-
prüft.

• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5
EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen einge-
halten.

• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen
Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten
und des Tätigkeitsabschlusses in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter
Beachtung des Entwurfs einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach
§ 6b Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (IDW EPS 610 n. F.) durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungs-
standards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis
(IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegungspflichten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen
Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses nach
den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen,
die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten
einzuhalten. Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Tätigkeitsab-
schluss entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den
Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschrie-
benen Verantwortung.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungs-
legungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

• ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG
zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten
haben und

• ob der Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vor-
schriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entspricht.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk auf-
zunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur
Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu
den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar
erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung des Tätigkeitsabschlusses entspricht der im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen
Verantwortung.“ Entw
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C. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner
voraussichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss
und im Lagebericht für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

• Die Umsatzerlöse betragen TEUR 230 (i. Vj. TEUR 221) und setzen sich vor allem
aus Pachteinnahmen in Höhe von TEUR 187 (i. Vj. TEUR 179) und der Auflösung
von Baukostenzuschüssen zusammen.

• Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von TEUR 36 (i. Vj.
TEUR 27) abgeschlossen.

• Die Bilanzsumme beträgt im Geschäftsjahr 2020 TEUR 2.319 (i. Vj.
TEUR 2.337), die Anlagenquote beträgt zum Stichtag 97,80 % (i. Vj. 96,26 %)
und die Eigenkapitalquote liegt im Berichtsjahr bei 38,01 % (i. Vj. 37,34 %).

• Das EBT liegt mit TEUR 39 rund TEUR 5 über dem ursprünglichen
Wirtschaftsplan 2020. Der Grund hierfür sind im Wesentlichen höhere
Umsatzerlöse (TEUR +1), geringere Abschreibungen (TEUR -2) und niedrigerer
sonstiger betrieblicher Aufwand (TEUR -1).
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Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht
basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten
diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf
folgende Kernaussagen hinzuweisen:

• Durch langfristige Verträge zwischen der Gesellschaft und ihrem Pächter sind die
Umsatzerlöse dem Grunde nach mittelfristig gesichert. Chancen und Risiken
können sich durch Änderungen der regulatorischen Einflussgrößen sowie durch
Entscheidungen der Regulierungsbehörde ergeben. Beide Risiken werden als
gering eingeschätzt.

• Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von TEUR 612 in das
Stromverteilernetz geplant. Zudem wird ein EBT in Höhe von TEUR 53 erwartet.

D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung,
den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags ge-
prüft.

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der
§§ 264 bis 288 HGB sowie die wirtschaftszweigspezifischen Vorschriften des
Energiewirtschaftsgesetzes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem
Gesellschaftsvertrag betreffen die Führung der Gesellschafterkonten und die
Verpflichtung zur Erstellung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften für große
Kapitalgesellschaften sowie zur Erstellung eines Lageberichts. Prüfungskriterien für
den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB sowie des § 6b Abs. 7 Satz 4
EnWG.
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Nähere Ausführungen zu Gegenstand, Art, Umfang und Ergebnis der Prüfung der
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG werden im Abschnitt „G. Feststellungen zur
Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ gemacht.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unter-
nehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge-
sichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbei-
tung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen
und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäfts-
risiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen
wir durch Prozess- und Datenanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren
Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken
sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus unseren Datenanalysen, der Prüfung der Prozesse und des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der
analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfall-
prüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und
der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen
Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der
Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von
Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der
Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis
von Stichproben getroffen.
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Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

• Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung;

• Prüfung der Existenz der Pachtentgelte;

• Prüfung des Anlagevermögens und der Baukostenzuschüsse;

• Prüfung der Angaben im Lagebericht, insbesondere prognostischer Angaben;

• Prüfung der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Weiterhin haben wir u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

• Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erbracht worden. Die
gesetzlichen Vertreter haben uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nach-
weise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich
bestätigt.

III. Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unab-
hängigkeit beachtet. Entw
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E. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften
Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

• die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung
aus der Buchführung,

• die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,

• die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,

• die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vor-
schriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller
größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen
Regelungen und

• die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den
Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk
erteilt.

Entw
urf



20-011387 15

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die
Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren
einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen
wir folgende Angaben:

Sachanlagevermögen

Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden über die
voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben, welche sich an den branchen-
spezifischen AfA-Tabellen orientiert. Die Zugänge werden linear abgeschrieben.

Baukostenzuschüsse

Die Auflösung der im Rahmen der Übernahme des Sachanlagevermögens über-
tragenen Baukostenzuschüsse erfolgt linear und wird in den Umsatzerlösen aus-
gewiesen. Der Auflösungszeitraum wurde auf Basis der technisch-wirtschaftlichen
Nutzungsdauer neu geschätzt. Die während des Pachtverhältnisses vom Netzbetreiber
eingenommenen und weitergeleiteten Baukostenzuschüsse werden über 20 Jahre
aufgelöst und ebenfalls in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zu weiteren Bewertungs-
grundlagen.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem
Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss ins-
gesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.
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F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 6b Abs. 5 EnWG auch auf die Einhaltung der
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG erstreckt. Nach Auffassung der
gesetzlichen Vertreter übt die Gesellschaft von den hinsichtlich § 6b Abs. 3 EnWG
relevanten Tätigkeiten lediglich die Verpachtung von Elektrizitätsverteilungsnetzen
aus. Dem entgegenstehende Feststellungen haben wir nicht getroffen. Demnach
waren die grundsätzlich gemäß § 6b Abs. 5 EnWG bestehenden Prüfungspflichten
gegenstandslos.

Auch war eine gesonderte Beschreibung im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG der in
der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG angewandten Regeln nicht erforderlich.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer durch § 6b Abs. 5 EnWG erweiterten
Prüfung haben wir den im Bestätigungsvermerk (wiedergegeben in Abschnitt B.)
enthaltenen Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten
nach § 6b Abs. 3 EnWG erteilt.
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G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 der
Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG, Immenstaad am Bodensee, sowie
über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG und
unsere Prüfung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG erstatten
wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Stuttgart, XXX 2020

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Eickhoff Schulenburg
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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A. Bilanz der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG, Immenstaad am
Bodensee, zum 31. Dezember 2020

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

AKTIVA

A. Anlagevermögen (1)

I. Sachanlagen 2.268.178,51 2.249.653,89
II. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00

2.293.178,51 2.274.653,89
B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

(2)
12.163,01 36.355,45

II. Flüssige Mittel (3) 13.835,65 26.052,28
25.998,66 62.407,73

2.319.177,17 2.337.061,62

PASSIVA

A. Eigenkapital (4)

I. Kommanditkapital 30.000,00 30.000,00
II. Rücklagenkonto 815.610,93 815.610,93
III. Jahresüberschuss 35.980,12 26.954,73

881.591,05 872.565,66

B. Baukostenzuschüsse 417.026,00 427.767,00

C. Rückstellungen (5) 3.942,58 2.734,00

D. Verbindlichkeiten (6) 1.005.220,87 1.022.519,40

E. Passive latente Steuern (7) 11.396,67 11.475,56
2.319.177,17 2.337.061,62
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B. Gewinn- und Verlustrechnung der Energieversorgung Immenstaad
GmbH & Co. KG, Immenstaad am Bodensee, für das Geschäftsjahr 2020

2020 2019
Anhang EUR EUR

1. Umsatzerlöse (8) 230.243,19 220.595,78
2. Abschreibungen (9) -142.894,73 -136.312,27
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (10) -36.271,82 -34.740,81
4. Finanzergebnis (11) -12.187,56 -14.843,78
5. Steuern vom Ertrag -2.152,61 -6.981,71
6. Ergebnis nach Steuern 36.736,47 27.717,21
7. Sonstige Steuern -756,35 -762,48
8. Jahresüberschuss (12) 35.980,12 26.954,73
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C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

(in EUR)

01.01.2020 Zugang  Abgang Umbuchung 31.12.2020 01.01.2020 Zugang  Abgang 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019

I. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und

Maschinen 2.974.246,09 133.812,41 -3.839,97 20.146,13 3.124.364,66 756.661,09 142.894,73 2.127,16 897.428,66 2.226.936,00 2.217.585,00
2. Geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau 32.068,89 29.319,75 0,00 -20.146,13 41.242,51 0,00 0,00 0,00 0,00 41.242,51 32.068,89

3.006.314,98 163.132,16 -3.839,97 0,00 3.165.607,17 756.661,09 142.894,73 2.127,16 897.428,66 2.268.178,51 2.249.653,89

II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen

Unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

3.031.314,98 163.132,16 -3.839,97 0,00 3.190.607,17 756.661,09 142.894,73 2.127,16 897.428,66 2.293.178,51 2.274.653,89

Anschaffungskosten - Herstellungskosten Abschreibungen - Zuschreibungen Buchwerte

Entwicklung des Anlagevermögens 2020
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C.II. Allgemeine Grundlagen

Die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG (EVI KG) hat ihren Sitz in

Immenstaad am Bodensee und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht

Ulm Register-Nr. HRA 723824.

Der Jahresabschluss der EVI KG zum 31. Dezember 2020 ist entsprechend den

Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in

Euro (EUR) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinst-

kapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wird jedoch

laut Gesellschaftsvertrag entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften

aufgestellt.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlust-

rechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und

erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.
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C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, plan-

mäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussicht-

lichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen linear abge-

schrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

Die Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten oder gegebenenfalls zu den

niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen

ausgewiesen.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalanteile sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Auflösung der im Rahmen der Einbringung des Sachanlagevermögens über-

tragenen Baukostenzuschüsse erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zuge-

rechnet.

Der Auflösungszeitraum wurde auf Basis der technisch-wirtschaftlichen Nutzungsdauer

(20 Jahre) angesetzt. Dies entspricht den in der Stromnetzentgeltverordnung festge-

legten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-

pflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
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Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz

und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäfts-

jahren voraussichtlich abbauen.
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C.IV. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem in Punkt

C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor.

Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB:

Sitz Kapitalanteil

Eigenkapital der
Gesellschaft
31.12.2020

davon Jahresüber-
schuss

% EUR EUR

Energieversorgung
Immenstaad
Verwaltungs-GmbH

Immenstaad
am Bodensee 100,00% 30.215,10 € 1.052,44 €

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um

Steuererstattungsansprüche in Höhe von EUR 12.163,01 (Vj. EUR 36.320,90) sowie

Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vj. EUR 34,55). Sämtliche

Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

(3) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel in Höhe von EUR 13.835,65 (Vj. EUR 26.052,28) betreffen kurzfristig

verfügbare Bankguthaben.

(4) Eigenkapital

Die Kapitalanteile der Kommanditisten zum 31. Dezember 2020 betragen

EUR 30.000,00 (Vj. EUR 30.000,00) und werden von der Gemeinde Immenstaad am

Bodensee zu 74,9 % und von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH zu 25,1 %

gehalten. Sie entsprechen der im Handelsregister eingetragenen Haftungseinlage der

Kommanditisten.
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Die Kommanditisten haben auf dem gemeinsamen Rücklagenkonto gemäß ihren

prozentualen Geschäftsanteilen Einzahlungen in Höhe von EUR 815.610,93 geleistet.

(5) Rückstellungen

Die Rückstellungen bestehen aus sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rech-

nungen in Höhe von EUR 2.852,58 (Vj. EUR 1.416,00) sowie Rückstellungen für Gewer-

besteuer in Höhe von EUR 1.090,00 (Vj. EUR 250,00). Im Vorjahr waren Rückstellungen

für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von EUR 1.068,00 enthalten.

(6) Verbindlichkeiten

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 975.000,00 975.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.066,81 29.854,49
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 14.154,06 17.664,91

1.005.220,87 1.022.519,40

Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit folgenden Ausnahmen innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um Darlehens-

verbindlichkeiten i. H. v. EUR 975.000,00 (Vj. EUR 975.000,00); dabei handelt es sich

um Darlehensverbindlichkeiten für den Erwerb der Stromverteilnetze und zur Finan-

zierung von Investitionsmaßnahmen. Für das Darlehen wurden Miet- und Pacht-

forderungen gegenüber der Netze BW GmbH, Stuttgart, abgetreten.

Die Verbindlichkeiten gliederten sich nach Restlaufzeiten, wie folgt:

bis 1 Jahr über 1 Jahr
bis 5 Jahre über 5 Jahre

EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 0,00 975.000,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 16.066,81 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern 14.154,06 0,00 0,00

30.220,87 975.000,00 0,00
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Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten, wie folgt:

bis 1 Jahr über 1 Jahr
bis 5 Jahre über 5 Jahre

EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 0,00 975.000,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 29.854,49 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern 17.664,91 0,00 0,00

47.519,40 975.000,00 0,00

(7) Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern beruhen auf temporär begrenzten steuerpflichtigen

Differenzen im Sachanlagevermögen. Zur Ermittlung der latenten Steuern wurde der

Steuersatz angewandt, der nach der derzeitigen Rechtslage für den Zeitpunkt gültig oder

angekündigt ist, zu dem sich die temporären Differenzen wahrscheinlich abbauen

werden. Die Bewertung der Bilanzdifferenzen erfolgte mit dem unternehmens-

individuellen Steuersatz von 12,25 %. Dieser beinhaltet ausschließlich die Gewerbe-

steuer.

Die Verminderung der passiven latenten Steuern im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von

EUR 78,89 wurden, wie im Vorjahr, erfolgswirksam erfasst. Somit betragen die passiven

latenten Steuern zum 31. Dezember 2020 EUR 11.396,67 (Vj. EUR 11.475,56).Entw
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C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(8) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen Erlöse aus der Netzverpachtung in Höhe

von EUR 187.106,92 (Vj. EUR 179.236,44) und Erlöse aus der Auflösung von Ertrags-

zuschüssen in Höhe von EUR 40.446,22 (Vj. EUR 43.510,09) sowie periodenfremde

Erlöse aus der Netzverpachtung in Höhe von EUR 2.689,89. Im Vorjahr waren perioden-

fremde Erlösschmälerungen aus der Netzverpachtung in Höhe von EUR 2.150,75 ent-

halten.

(9) Abschreibungen

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

(10) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Fremdleistungen

für Verwaltung und Vertrieb EUR 4.458,72 (Vj. EUR 4.458,72), die Haftungsvergütung

und den Aufwandsersatz für die Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH

EUR 15.426,56 (Vj. EUR 15.312,55) sowie die Kosten für die Jahresabschlussprüfung

über EUR 5.368,00 (Vj. EUR 5.368,00) und externe Beratungskosten EUR 4.750,00 (Vj.

EUR 4.750,00). Des Weiteren beinhalten sie Aufwendungen für Versicherungen

EUR 4.112,10 (Vj. EUR 4.013,04), Handelskammerbeiträge EUR 165,00 (Vj.

EUR 165,00), Gebühren EUR 188,00 (Vj. EUR 0,00), Aufwand aus Anlagenabgängen

EUR 1.712,81 (Vj. EUR 0,00) sowie sonstige periodenfremde Aufwendungen EUR 31,00

(Vj. EUR 634,40).

(11) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von EUR 12.187,56 (Vj. EUR 14.843,78) besteht in Höhe

von EUR 7.312,56 (Vj. EUR 10.125,03) aus Zinsaufwendungen und in Höhe von

EUR 4.875,00 (Vj. EUR 4.718,75) aus Avalprovisionen.
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(12) Jahresüberschuss

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 in Höhe von EUR 35.980,12

(Vj. EUR 26.954,73) wird laut Gesellschafterbeschluss vom 15. Dezember 2020 im

Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 Beschluss gefasst.

C.VI. Sonstige Angaben

Mitarbeiter
In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

Gesellschafter

- Komplementärin ist die Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH mit

Sitz in Immenstaad am Bodensee (0,00 %) und einem Stammkapital von

EUR 25.000,00

- Gemeinde Immenstaad am Bodensee (74,90 %)

- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart (25,10 %)

Geschäftsführer

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin Energieversorgung Immenstaad

Verwaltungs-GmbH berechtigt. Sie wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Herrn Matthias Herrmann, Immenstaad am Bodensee, Kämmerer, Gemeinde
Immenstaad am Bodensee.

Herrn Bruno Werner, Herrenberg, Leiter Netzkundenbetreuung, Netze BW GmbH,
Stuttgart.

Auf die Angabe nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB wird nach § 286 Abs. 4 HGB

verzichtet.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für

die Abschlussprüfung EUR 5.368,00 (Vj. EUR 5.368,00).
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Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs.

Nachtragsbericht

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der

Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG von Bedeutung wären, sind nach dem

31. Dezember 2020 nicht eingetreten.

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG)
Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen sowie

assoziierten Unternehmen, wenn sie aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energiever-

sorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage

von wesentlicher Bedeutung sind, gesondert auszuweisen.

Im Geschäftsjahr 2020 betrifft dies den Ertrag aus dem Pachtvertrag mit der Netze BW

GmbH in Höhe von TEUR 187.

Des Weiteren besteht eine Vereinbarung mit der Gemeinde Immenstaad am Bodensee

über die Ausfallbürgschaft für das von der Gesellschaft aufgenommene Darlehen. Die

Gemeinde Immenstaad am Bodensee hat im Geschäftsjahr 2020 für die Übernahme der

Bürgschaft EUR 4.875,00 (Vj. EUR 4.718,75) erhalten.

Immenstaad am Bodensee, 18. März 2021

Die Geschäftsführung

Bruno Werner Matthias Herrmann
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Lagebericht der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG (EVI KG) ist zum 13. Januar 2014 im
Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter der HRA-Nr. 723824 eingetragen worden. Sitz
der Gesellschaft ist Immenstaad am Bodensee. Laut Gesellschaftsvertrag vom 14. Novem-
ber 2013 ist die Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH (EVI GmbH) die Kom-
plementärin der EVI KG. Die Gemeinde Immenstaad am Bodensee (Gemeinde) ist zu 74,90 %
und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) mit 25,10 % an der EVI KG beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und der
Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen insbesondere für Strom
sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Nach Gründung der Gesellschaft hat die EVI KG mit Ablauf des 31. Dezember 2013 das örtli-
che Stromverteilnetz von der Netze BW GmbH und der Energieversorgung Raum Friedrichs-
hafen GmbH & Co. KG erworben. Seit dem 01. Januar 2014 hat die EVI KG das Stromverteil-
netz an die Netze BW GmbH (NETZ) verpachtet.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ im Sinne des
§ 6b Abs. 3 EnWG.

2.1.1 Wirtschaftsplan

Die EVI KG als Verpächterin verpachtet das gesamte in ihrem Eigentum stehende Stromnetz.
Hierfür erhält die Netzeigentumsgesellschaft ein jährliches Pachtentgelt, das erstmalig auf Ba-
sis der Eröffnungsbilanz der Verpächterin berechnet wurde und seither jährlich auf Basis des
testierten Jahresabschlusses angepasst wird.

Die Unterhaltung und der Betrieb des Stromnetzes ist Aufgabe des Pächters, daher beinhaltet
der Wirtschaftsplan 2020 in erster Linie die Investitionen im Netzbereich.

2.1.2 Mitarbeiter

Die darüber hinaus in der Gesellschaft anfallenden Aufgaben werden im Wesentlichen über
einen Dienstleistungsvertrag mit der NETZ abgewickelt. Die Geschäftsführung obliegt der
Komplementärin Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH.
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2.2 Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen EUR 230.243,19 (Vj. EUR 220.595,78) und setzen sich aus den
Pachteinnahmen aufgrund der Verpachtung der Energieverteilnetze in Höhe von
EUR 187.106,92 (Vj. EUR 179.236,44), der Auflösung der Baukostenzuschüsse mit
EUR 40.446,22 (Vj. EUR 43.510,09) und höheren periodenfremden Erlösen aus Pachtentgel-
ten in Höhe von EUR 2.689,89 (Vj. EUR - 2.150,75), die im Zuge der Pacht-Schlussabrech-
nung 2019 erfolgt sind, zusammen. Die endgültige Pachtabrechnung für das Jahr 2020 erfolgt
vertragsgemäß erst nach Vorlage des testierten Jahresabschlusses.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei EUR 36.271,82 (Vj. EUR 34.740,71)
und betreffen hauptsächlich die Haftungsvergütung und Aufwandsersatz an die EVI GmbH
in Höhe von EUR 15.426,56 (Vj. EUR 15.312,55), Fremdleistungen für Verwaltung
EUR 4.458,72 (Vj. EUR 4.458,72), externe Beratungskosten EUR 4.750,00 (Vj.
EUR 4.750,00), Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung von EUR 5.368,00 (Vj.
EUR 5.368,00), Versicherungen EUR 4.112,10 (Vj. EUR 4.013,04). Die Abschreibungen be-
tragen in Summe EUR 142.894,73 (Vj. EUR 136.312,27).

Im Saldo ergibt sich somit ein EBIT von EUR 51.076,64 (Vj. EUR 49.542,70). Das Geschäfts-
jahr konnte mit einem Jahresüberschuss von EUR 35.980,12 (Vj. EUR 26.954,73) abgeschlos-
sen werden. Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird in der Gesellschafterver-
sammlung entschieden.

2.3.2 Finanzlage

Zur Finanzierung des Anlagevermögens wurde im Jahr 2014 ein Darlehen in Höhe von
EUR 900.000,00 aufgenommen. Mit Laufzeitende im Juni 2019 wurde ein neues Darlehen
über EUR 975.000 aufgenommen, das zum 30. Mai 2024 zurückbezahlt werden muss. Mit der
Erhöhung der Darlehenssumme sollen die zukünftigen Investitionen mitfinanziert werden. Im
Rumpfgeschäftsjahr 2013 erfolgte die Finanzierung der Gründungsaufwendungen durch die
geleisteten Einlagen der Kommanditisten. Die Kaufpreisfinanzierung der Netze erfolgte unter
Verwendung der geleisteten Bareinlagen der Gesellschafter sowie unter Inanspruchnahme
der Kreditlinie. Die EVI verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von
EUR 13.835,65 € (Vj. EUR26.052.28).

In den vergangenen Geschäftsjahren wurde regelmäßig darauf hingewirkt, den Kassenbe-
stand so gering wie möglich zu halten, um den Pachtzins zu optimieren. Sollen zukünftig ge-
plante Investitionen durchgeführt werden, so ist es erforderlich, dass die Gesellschafter Kapital
zuführen bzw. den Gewinn nicht ausschütten.
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2.3.3 Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen der Gesellschaft betrifft mit EUR 2.268.178,51 (Vj.
EUR 2.249.653,89) vollumfänglich das Stromnetz einschließlich der Messtechnik, welche an
die NETZ verpachtet sind.

Finanzanlagen in Höhe von EUR 25.000,00 (Vj. EUR 25.000,00) resultieren aus der Beteili-
gung an der EVI GmbH im Rahmen der Einheitsgesellschaft.

Die Sachanlagenquote beträgt zum Stichtag 97,80 % (Vj. 96,26 %).

Die Eigenkapitalquote liegt bei 38,01 % (Vj. 37,34 %). Das Eigenkapital besteht im Wesentli-
chen aus den Haftungseinlagen der Kommanditisten in Höhe von EUR 30.000,00 (Vj.
EUR 30.000,00) sowie der gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklage in Höhe von
EUR 815.610,93 (Vj. EUR 815.610,93).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 30.220,87 (Vj. EUR 47.519,40) betreffen
die Verbindlichkeiten gegenüber der EVI GmbH EUR 14.154,06 (Vj. EUR 14.786,61), Verbind-
lichkeiten gegenüber der Netze BW GmbH in Höhe von EUR 13.166,81 (Vj. EUR 29.854,49)
sowie Verbindlichkeiten gegenüber der RWT Crowe GmbH in Höhe von EUR 2.900,00 (Vj.
EUR 2.878,30).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 beträgt EUR 2.319.177,17 (Vj.
EUR 2.337.061,62).

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen summierten sich im Jahr 2020 auf EUR 163.132,16
(Vj. EUR 284.713,00).

2.3.4 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Angesichts des Geschäftsmodells sind die Erträge und Aufwendungen relativ sicher und plan-
bar. Schwerer vorhersehbar sind die Investitionen, die sich manchmal kurzfristig nach dem
Ausbaubedarf der Netze richten. Bei rollierender 5-Jahresplanung kann die notwendige Liqui-
dität rechtzeitig beschafft werden. Wie erwähnt muss die Kapitalausstattung im Jahr 2021 un-
ter Berücksichtigung der zukünftigen Investitionen neu überdacht werden.

2.3.5 Finanzielle Leistungsindikatoren

Das EBT liegt mit EUR 38.889,08 (Vj. EUR 34.698,92) im Bereich der Erwartungen des fort-
geschriebenen Wirtschaftsplans 2020 (Hochrechnung im Wirtschaftsplan 2021). Abweichun-
gen zum ursprünglichen Wirtschaftsplan 2020 (EBT: EUR 34.000) sind im Wesentlichen auf
niedrigere Abschreibungen (TEUR - 2), höhere Umsatzerlöse (TEUR + 1) und geringere be-
triebliche Aufwendungen (TEUR - 1) zurückzuführen.
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3. Stellungnahme zur öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die Gesellschaft ermöglicht durch die Bereitstellung der Netzinfrastruktur eine ordnungsmä-
ßige und wettbewerbsgerechte Versorgung mit Strom.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1 Chancen- und Risikobericht

Die Ertragskraft der EVI wird vorwiegend von der Höhe der Pachtentgelte bestimmt, welche
erstmalig im Jahr 2014 erhoben wurden.

Die Kostenseite wird vor allem durch Finanzierungsaufwendungen für Investitionen sowie Ab-
schreibungen für die Netze bestimmt. Der Schwerpunkt liegt auf der Modernisierung und kon-
tinuierlichen Erneuerung des Stromverteilnetzes mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Ver-
sorgungssicherheit und des Ausbaus des Versorgungsnetzes.

Durch langfristige Verträge zwischen der Gesellschaft und ihrem Pächter sind die Umsatzer-
löse dem Grunde nach mittelfristig gesichert. Chancen und Risiken können sich aber durch
Änderungen bei den regulatorischen Einflussgrößen wie auch durch Entscheidungen der Re-
gulierungsbehörde ergeben.

4.2 Prognosebericht

Für 2021 sind Investitionen in das Stromverteilnetz in der Höhe von TEUR 612 geplant.

Für das Jahr 2021 erwartet die Geschäftsführung ein EBT in Höhe von TEUR 53 gemäß dem
aktuellen Wirtschaftsplan, was aus höheren Umsatzerlösen im Vergleich zum Vorjahr resul-
tiert.

Zielsetzung im Rahmen der Gesellschaftsgründung war, mittelfristig Investitionen in Höhe der
regulären Abschreibung zu tätigen, so dass das Anlagevermögen in etwa konstant bleibt.

Aufgrund von Preissteigerungen und Leitungsnetzerweiterungen ist dieses Ziel jedoch nicht
realistisch.

Nachdem das ursprüngliche Darlehen bei der Neuaufnahme im Jahr 2019 bereits um
EUR 75.000 erhöht wurde, wird in den kommenden Jahren nur durch zusätzliche Einlagen der
Gesellschafter, einer Thesaurierung der Gewinne und weitere Darlehensaufnahmen die Inves-
titionstätigkeit finanziert werden können.

Immenstaad am Bodensee, den 18. März 2021
Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG

Matthias Herrmann Bruno Werner
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Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG, Immenstaad am
Bodensee
Rechtliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Handelsregister Die Gesellschaft ist im Handelsregister von Ulm unter der
Nummer HRB Nr. 723824 eingetragen.

Gesellschafts-
vertrag

Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung
datiert vom 14. November 2013.

Gegenstand des
Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb,
die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von
Infrastrukturnetzen und -anlagen, insbesondere für Strom
sowie die damit unmittelbar in Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten. Die §§ 102 ff. Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) bleiben unberührt. Die Gesellschaft ist
zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur
Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittel-
bar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere
Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Komplementär Energieversorgung lmmenstaad Verwaltungs-GmbH,
lmmenstaad am Bodensee, mit einem Stammkapital von
EUR 25.000,00. Der Komplementär hält keine Einlage.

Kommandit-
kapital

Die Kommanditeinlage der Gesellschaft entspricht der Haft-
summe. Sie beträgt EUR 30.000,00 und ist voll einbezahlt.

Kommanditisten EUR %

Gemeinde Immenstaad am Bodensee 22.470,00 74,9

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH 7.530,00 25,1

30.000,00 100,0
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2. Wirtschaftliche Verhältnisse

Unternehmens-
verträge

Vertrag über kaufmännische Dienstleistungen mit der Netze
BW GmbH

Mit Vertrag vom 13. Januar 2014 und Wirkung zum
1. Dezember 2013 wurde ein Vertrag mit der NETZ
geschlossen. Die Netze BW GmbH, Stuttgart (vormals EnBW
Regional Aktiengesellschaft) übernimmt durch Vertrag kauf-
männische Dienstleistungen für die Energieversorgung
Immenstaad GmbH & Co. KG.

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016 und
verlängert sich um jeweils ein Jahr, sofern er nicht mit einer
Frist von sechs Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer ge-
kündigt wird.

Pachtvertrag über die Elektrizitätsversorgungsnetze mit der
Netze BW GmbH

Mit Vertrag vom 14. November 2013 und Wirkung zum
13. Januar 2014 wurde das gesamte im Eigentum der
Gesellschaft stehende Stromverteilernetz im Versorgungs-
gebiet lmmenstaad an die Netze BW GmbH verpachtet. Der
Pachtvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2032.

3. Steuerliche Verhältnisse

Steuernummer Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Überlingen unter der
Steuernummer 87025/04912 geführt.
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Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG, Immenstaad am
Bodensee
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

Übersicht der Fragenkreise

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbezüge

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und
Controlling

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und
Derivate

Fragenkreis 6: Interne Revision

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und
bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

Fragenkreis 12: Finanzierung

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Ver-
besserung der Ertragslage
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Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungs-
plan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es
darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Orga-
nisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäfts-
anweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unter-
nehmens bzw. des Konzerns?

Die Organe der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG sind die
Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung.

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der Energieversorgung Immenstaad
Verwaltungs-GmbH (Verwaltungs-GmbH) sind die Organe der Gesellschaft die
Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Eine Geschäftsordnung ist bisher nicht erlassen worden und nicht angedacht.
Sollte sich im Rahmen der laufenden Geschäftsführung eine Notwendigkeit
ergeben, wird dies nachgeholt. Diese Vorgehensweise wurde in der 1. Gesell-
schafterversammlung am 21. Februar 2014 so beschlossen.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und
wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.

Die Niederschriften wurden erstellt und liegen uns vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Beide Geschäftsführer, Matthias Herrmann und Bruno Werner, sind in keinem
Aufsichtsrat oder anderem Kontrollgremium Mitglied.
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungs-
organ) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses
aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit
langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Diese Angabe ist nach § 285 Nr. 9a Satz 5 HGB nur für börsennotierte Aktien-
gesellschaften verpflichtend, insofern ist eine individualisierte Angabe der
Vergütung unter Berücksichtigung von § 286 Abs. 4 HGB nicht notwendig.

Fragenkreis 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisa-
tionsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkei-
ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Über-
prüfung?

Aufgrund der Größe und geringen Komplexität der Gesellschaft liegt ein Orga-
nisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständig-
keiten ersichtlich sind, nicht vor. Eine regelmäßige Überprüfung erfolgt somit
nicht.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan
verfahren wird?

Siehe Frage a).

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen
und dokumentiert?

Aufgrund der Größe und Komplexität des Unternehmens mit zwei Geschäfts-
führern und ohne eigenes Personal ist mit der Unterschriftenregelung das
4- Augen-Prinzip umgesetzt. Weitere Vorkehrungen wurden nicht getroffen. Die
Prüfung der Angemessenheit oder Wirksamkeit der eingerichteten Maßnahmen
war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung,
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte
ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Netze BW GmbH, Stuttgart, ist mit der Erbringung von kaufmännischen
Dienstleistungen beauftragt worden. Die Aufgaben sind im Vertrag ausführlich
beschrieben. Des Weiteren wurden im Netzverpachtungsvertrag die Regularien
aufgeführt, welche die Instandhaltung sowie die Investitionen festlegen. Die
Instandhaltungsaufwendungen trägt der Pächter und die Investitionen trägt der
Verpächter.

Ein weiterer Vertrag ist der Dienstleistungsvertrag zwischen EnBW Kommunale
Beteiligungen GmbH, Stuttgart und der Energieversorgung Immenstaad
Verwaltungs-GmbH.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grund-
stücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge werden durch die Geschäftsführung ordnungsgemäß aufbewahrt.
Eine Vertragsübersicht liegt nicht vor. Im Rahmen der Abschlussprüfung haben
sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ordnungsgemäße Dokumentation der
Verträge ergeben. Alle angeforderten Verträge konnten vorgelegt werden.

Fragenkreis 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge
von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es werden jährlich und gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags in sinngemäßer
Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ein Wirtschaftsplan
aufgestellt. Es liegt eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde.

Das Planungswesen ist angemessen und entspricht den Bedürfnissen des
Unternehmens.
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen und die Einhaltung des Budgets und damit des Wirtschafts-
plans werden ermittelt und zeitnah überprüft.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe
und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG wird
von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe (im Auftrag der Netze
BW GmbH, Stuttgart) auf Grundlage eines Dienstleistungsvertrages durch-
geführt.

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist
erfüllt. Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetz-
lichen Vorschriften.

Die Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH verfügt über keine
Kostenarten- und Kostenstellenrechnung; dies steht aus unserer Sicht in Ein-
klang mit Größe und Anforderungen der Gesellschaft.

Das Rechnungswesen der Gesellschaft einschließlich der Kostenrechnung
entspricht somit aus unserer Sicht der Größe und besonderen Anforderungen
des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende
Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Geschäftsführung und das Rechnungswesen überwachen die Liquidität und
sind für das Finanzmanagement verantwortlich. Im Rahmen des Vertrags über
die kaufmännischen Dienstleistungen wurde unter anderem auch das Liquidi-
tätsmanagement an die Netze BW GmbH vergeben.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen
nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.
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f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt
werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass aus-
stehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Wir haben keine Hinweise, dass Entgelte nicht vollständig oder zeitnah in
Rechnung gestellt werden. Die Überwachung der Forderungen erfolgt durch das
Rechnungswesen der Gesellschaft. Wir haben keine Hinweise, dass ausstehende
Forderungen nicht zeitnah und effektiv eingezogen werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns
und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG und die Energieversorgung
Immenstaad Verwaltungs-GmbH haben größenbedingt keine eigenständige
Abteilung Controlling eingerichtet. Die Aufgaben werden grundsätzlich durch die
Netze BW GmbH im Rahmen des Dienstleistungsvertrages wahrgenommen.

Uns wurden keine Sachverhalte bekannt, welche dafür sprechen, dass das
Controlling der Gesellschaften nicht den Anforderungen an die Unternehmen
genügen würde.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine
wesentliche Beteiligung besteht?

Die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG hält 100 % der Anteile an
der Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH. Diese wiederum hält
nur die Beteiligung an der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG, an
der sie vermögenslos beteiligt ist. Die Steuerung der wechselseitigen Beteili-
gungen ist durch die Geschäftsführung gewährleistet.

Fragenkreis 4:

Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende
Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein Risikofrüherkennungssystem ist nach den uns erteilten Auskünften ent-
sprechend der geringen Komplexität eingerichtet worden.
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b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt
werden?

Siehe Frage a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe Frage a).

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch
mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und
Funktionen abgestimmt und angepasst?

Siehe Frage a).

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und
Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

• Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

• Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen
Beträgen eingesetzt werden?

• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in
welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien
ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durch-
geführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Bei den geprüften Gesellschaften werden die genannten Finanzinstrumente nicht
eingesetzt. Demnach existieren auch keine schriftlichen Anweisungen zu Finanz-
instrumenten. Der Fragenkreis ist nicht einschlägig. Auf die Beantwortung der
Detailfragen wird daher verzichtet.
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b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Frage a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf die

• Erfassung der Geschäfte;

• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse;

• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung;

• Kontrolle der Geschäfte?

Siehe Frage a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) die-
nende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risiko-
entwicklung gezogen?

Siehe Frage a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen
erlassen?

Siehe Frage a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick
auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen
geregelt?

Siehe Frage a).
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Fragenkreis 6:

Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende
Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder
wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Nein, eine interne Revision ist nicht eingerichtet und auch nicht Bestandteil des
Dienstleistungsvertrages mit der Netze BW GmbH. Aufgrund der Größe des
Unternehmens besteht aus unserer Sicht kein zwingender Bedarf zur Einrichtung
einer internen Revision.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unter-
nehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessen-
konflikten?

Siehe Frage a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-
sion/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich
miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und
Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das
letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche
Revisionsberichte vor?

Siehe Frage a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer
abgestimmt?

Siehe Frage a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt
und um welche handelt es sich?

Siehe Frage a).
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f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der
Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne
Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Frage a).

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,
Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwach-
ungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maß-
nahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die
vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen
Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maß-
nahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung lagen uns keine Anhaltspunkte vor, dass die
Geschäftsführung anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen, andere nicht
als zustimmungsbedürftige behandelte Maßnahmen vorgenommen hätte.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht
mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung lagen uns keine Anhaltspunkte vor, dass die
Geschäfte und Maßnahmen nicht im Gesetz, Gesellschaftsvertrag bzw. binden-
den Beschlüssen der Gesellschafter in Übereinstimmung stehen.
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Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerten und Vorräte) angemessen geplant und vor
Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken
geprüft?

Investitionen in die Pachtgegenstände werden nach Maßgabe der von der
Pächterin aufgestellten Investitionspläne und den ergänzenden Vorgaben der
Verpächterin von der Pächterin im Namen und auf Rechnung der Verpächterin
durchgeführt. Die Pächterin stellt jährlich einen Investitionsplan auf. Dieser ist
mit der Verpächterin unter Beachtung der Anforderungen des Energiewirt-
schaftsgesetzes und der einschlägigen Rechtsverordnungen abzustimmen. Die
Verpächterin ist berechtigt, die Pläne auf Erfüllung gesetzlicher und vertrag-
licher Pflichten zu prüfen. In begründeten Fällen kann die Verpächterin
Ergänzungen verlangen. Vor diesem Hintergrund gehören die angemessenen
Planungen von Investitionen sowie die damit verbundenen Wirtschaftlichkeits-
und Risikountersuchungen zu den vornehmlichen Aufgaben der Netzpächterin.
Unbeschadet dessen wirkt auch die Verpächterin an der Planung und an den
Wirtschaftlichkeits- und Risikountersuchungen der Investitionen in den Pacht-
gegenstand mit.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Ange-
messenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung
von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Siehe Frage a).

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen
laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Der Abgleich mit den Investitionsplänen geschieht laufend und am Ende des
Geschäftsjahres. Die Gesellschaft wird dabei von der Netze BW GmbH unter-
stützt.
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen
ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Überschreitungen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge
nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass im Berichtsjahr Leasing- oder ver-
gleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9:

Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen
(z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige
Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen,
Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen)
eingeholt?

Grundsätzlich werden in diesen Fällen Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an das Überwachungsorgan erfolgt in dessen Sitzungen
sowie durch darüber hinaus gehende mündliche und schriftliche Informationen,
wenn dazu Anlass besteht.
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b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens/Konzerns und die wichtigsten Unternehmens-/Konzern-
bereiche?

Die Berichte und weiteren Informationen vermitteln einen zutreffenden Eindruck
der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft zum jeweiligen Berichtszeitpunkt.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder
nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehl-
dispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber
berichtet?

Im Rahmen der Gremiensitzungen hat die Geschäftsleitung nach unseren Fest-
stellungen zeitnah über alle wesentlichen Vorgänge berichtet.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäfts-
vorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen
haben wir im Rahmen unserer Prüfungen nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungs-
organ auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Die Geschäftsleitung brauchte in der Gesellschafterversammlung keine Bericht-
erstattung aufgrund eines besonderen Wunsches der Gesellschafter vorzu-
nehmen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach
§ 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen
ausreichend war?

Im Rahmen der Durchsicht der Berichte an das Überwachungsorgan haben sich
keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen
ausreichend war.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt
vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem
Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht seit dem 1. März 2014 bei der BGV. Die
Versicherungssumme beträgt EUR 0,5 Mio. Zum versicherten Personenkreis
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gehören die Organmitglieder der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co.
KG. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung wurden dem Aufsichtsorgan
auskunftsgemäß erörtert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Über-
wachungsorgan offengelegt worden?

Es wurden keine Interessenskonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder
des Überwachungsorgans gemeldet.

Fragenkreis 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Ver-
mögen?

Wir haben bei unserer Prüfung keinen Hinweis auf offenkundig nicht betriebs-
notwendiges Vermögen erhalten.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Bei der Gesellschaft sind keine Bestände vorhanden.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Ver-
gleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrs-
werte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte
ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten
erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögenswerte beein-
flusst wird.
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Fragenkreis 12:

Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden
wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2020 beträgt 38,01 % (Vj. 37,34 %).
Am Abschlussstichtag bestehen Investitionsverpflichtungen im Rahmen des
genehmigten Wirtschaftsplans.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich
der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Gesellschaft wird in keinen Konzernabschluss einbezogen.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers
nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Jahr 2020 keine Finanz-/Fördermittel von der öffent-
lichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigen-
kapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote der Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG
beträgt 38,01 % und ist als angemessen zu bewerten. Die Eigenkapitalquote der
Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH beträgt 92,23 %.

Finanzierungsprobleme bestanden nicht.
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b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagen-
bildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Am Gewinn und Verlust sind die Gesellschafter gemäß § 17 des Gesellschafts-
vertrages im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten beteiligt. Die Gewinnverwen-
dung erfolgt durch Beschlussfassung. Die Ergebnisverrechnung auf den
Verrechnungskonten der Gesellschafter ist mit der wirtschaftlichen Lage der
Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG vereinbar.

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der Energieversorgung Immenstaad
Verwaltungs-GmbH wird das Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen, sofern
die Gesellschafter keine andere Verwendung beschließen. Die vertragsmäßige
Ergebnisverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ver-
einbar.

Fragenkreis 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Seg-
menten/Konzernunternehmen zusammen?

Die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG weist nur die Aktivität
„Stromverteilung/Verpachtung Stromnetz“ auf.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.
Dies gilt auch für die Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesell-
schaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte für unangemessen
gestaltete Leistungsbeziehungen erhalten.
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d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht anwendbar, da die Gesellschaft keine Konzessionsabgabe entrichtet.

Fragenkreis 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage
von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Rahmen der Abschlussprüfung wurden von unserer Seite keine verlust-
bringenden Geschäfte – weder für die Energieversorgung Immenstaad
GmbH & Co. KG noch für die Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH
– festgestellt, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren.
Vonseiten der Geschäftsleitung des Unternehmens wurden mittels Kosten-
rechnung darüber hinaus keine wesentlichen verlustbringenden Geschäfte
identifiziert.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um
welche Maßnahmen handelt es sich?

Siehe Frage a).

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags?

Für die Energieversorgung Immenstaad GmbH & Co. KG ist dies nicht einschlägig,
da die Gesellschaft einen Jahresüberschuss ausweist. Auch die Energiever-
sorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH weist einen Jahresüberschuss aus.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die
Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Siehe Frage a).
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